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Die sowohl von Freytag als auch von Riis zusätzlich als Beleg 
angeführte strittige Ratzeburger Bischofswahl schon von 1204, die 
Graf Albrecht von Orlamünde in Vertretung des abwesenden Königs 
Waldemar entschied28, muss ebenfalls nicht unbedingt so, wie Riis 
behauptet, ausgelegt werden, dass „[d]ie Bischöfe Nordalbingiens 
[…] jetzt als dänische Bischöfe angesehen“ wurden  – was wiederum 
auf die erwähnte Einverleibung rückschließen ließe29. Denn Waldemar 
beanspruchte für sich faktisch lediglich dasselbe Investiturrecht für die 
Bistümer Lübeck, Ratzeburg und Mecklenburg, wie es dort vordem der 
Reichsfürst (!) Heinrich der Löwe ausgeübt hatte30. Diesen Ausnah-
mezustand suchte das Reichsoberhaupt natürlich sobald wie möglich 
zu beseitigen, weswegen Friedrich  II. in den ersten Vertragsentwurf 
zur Freilassung des dänischen Königs vom 4. Juli 1224 an prominenter 
zweiter Position unter anderem die Bestimmung aufnehmen ließ, dass 
die transelbischen Bischöfe von Lübeck, Ratzeburg sowie Schwerin 
künftig ihre Regalien vom Reich – zu ergänzen wäre: und nicht länger 
vom dänischen König oder einem sächsischen Herzog  – empfangen 
sollten31.

Riis äußerte seine Interpretation der Vorgänge von 1214 unter ande-
rem in einer Besprechung meines Aufsatzes „Konflikt und Koexistenz. 
Die Grenze zwischen dem Reich und Dänemark bis zur Schlacht von 
Bornhöved (1227) im Spiegel zeitgenössischer Quellen“32 und verband 
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